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 Stabsstelle mit ausschließlich beratender Funktion 

 Keine Verwaltungsbehörde 

 Direkte Zuordnung Ministerialdirektorin 

 Initiativ- und Informationsrecht gegenüber Ministerialdirektorin  

 Eigene Finanzmittel 

 Fachlich und politisch unabhängig  

  Unabhängige Pressearbeit 

 

 Ansprechpartner 

• Für Organisationen, die sich mit Tierschutz/Tierhaltung 
beschäftigen 

• Für Bürgerinnen und Bürger 

 In Abstimmung mit der Fachabteilung bzw. den Fachabteilungen 

• Beratung der Behörden und landeseigenen Einrichtungen 

• Beteiligung an der Vergabe von Forschungsmitteln  

• In Einzelfällen auf Anforderung Erstellung oder Beauftragung von 
Gutachten für die Behörden 

 … 

Rahmenbedingungen/Aufgaben 
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Aufbau Veterinärverwaltung in D 
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MLR 
Abt. 3:  

Verbraucherschutz 

und Ernährung 

Ref. 34: 

Tierschutz 

Regierungspräsidien (4) 
Abt. 3: 

Landwirtschaft, Ländlicher Raum, 
Veterinär- und 

Lebensmittelwesen 
Ref. 35: 

Veterinärwesen, 
Lebensmittelüberwachung 

 

Veterinärämter (44) 

CVUÄ 

SLT 
Andere 

 Bundesländer 

BMEL 
Abt. 3:  

Lebensmittelsicherheit,  
Tiergesundheit 
Unterabt. 32: 

Tiergesundheit, Tierschutz 

DE 

BW 



Tierschutz 

Konkurrierende 

Gesetzgebungskompetenz 

(Art. 74 GG): 

Bund 

- TierSchG 

- TierSch-NutztV 

- TierSchlV 

- TierSchHuV 

- … 

 

 

Gesetzgebungskompetenzen  

Abwehr von Gefahren für 

öffentliche Sicherheit und 

Ordnung 

Kompetenz (Art. 70 GG): 

Länder 

Vorhandene Regelungen zu 

- Gefährlichen Tieren 

wildlebender Arten 

- „Kampfhunden“ 



TierSchG 

Vertrag von Lissabon 

Europäische 

Überein-

kommen 

Europarats-

empfehlungen 

TierSch-

NutztV 
TierSchlV TierSch-

TrV 

TierSch-

VersV 

Versuchs-

tiermeldeV 

V Annahme-

erklärung  

AH A 

TierSchHuV 

ZirkRegV 

AVV TierSchG 

Zustimmungs-

gesetze 

TierSchZuV QM-System 

Quickle 

RL 98/58 

RL 1999/74 

RL 2007/43 

RL 2008/119 

RL 2008/120 

Nutztiere 

RL 93/119 

VO 1099/2009 

Schlachten 

VO 1/2005 

Transport 

RL 2010/63 

Versuche 

VO 882/2004 

BasisV 

Katzenschutz- 

ZuständigkeitsV 

Tierschutzgutachten 

Leitlinien 

Eckwerte 

EU 

DE 

BW 



§ 1 TierSchG - Grundsatz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung 

des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen 

Leben und Wohlbefinden zu schützen. 

 

 Ethisch motivierter Tierschutz 

 

Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund 

Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. 

 

 Orientierung an der Empfindungs-/Leidensfähigkeit von 

     Tieren (pathozentrischer Tierschutz) 
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Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 

1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen 

entsprechend angemessen ernähren, pflegen und 

verhaltensgerecht unterbringen, 

2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer 

Bewegung nicht so einschränken, dass ihm 

Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden 

zugefügt werden, 

3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege 

und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. 

§ 2 TierSchG -  Tierhaltungsnorm 
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 Mangelnde Sachkunde des Tierhalters 

 Nicht gesetzlich geregelte Mindestanforderungen 

 Keine zertifizierten Haltungssysteme, Zubehör und 

Futtermittel 

Tierschutzprobleme in der Heimtierhaltung durch… 

Warum eine Heimtier-Verordnung?  



Säugetiergutachten (2014) Zoos 

Tiergehege, Wildgehege 

Tierhandlungen: wiss. begr. Ausnahme für 

kurze Haltungsdauer 

Zirkus: wenn spez. LL nicht abweicht 

Private Haltungen 

Zirkusleitlinien (2000)  Haltung, Ausbildung, Nutzung im Zirkus 

Tierbörsenleitlinien (2006) Tierbörsen 

Ggf. Tierschauen, Tiersportveranstaltung 

Gutachten über Mindestanforderungen an 

die Haltung 

- von Greifvögeln und Eulen (1995) 

- von Kleinvögeln (1996) 

- von Papageien (1995) 

- von Zierfischen (1998) 

- von Reptilien (1997) 

Jegliche Haltung 

BMEL Gutachten, Leitlinien 

Mindestanforderungen 

30.11.2017 2. Tier&Recht-Tag 



Aber auch… 

Mindestanforderungen 

 Merkblätter der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz 
e.V. (TVT) 

 Schulungs- und Informationsmaterialien des 
Bundesverbandes für fachgerechten Natur-, Tier- und 
Artenschutz e. V. (BNA) 

• 120 „Tiergruppensteckbriefe“ 

• Schulungsunterlagen Zoofachhandel 

 EAZA Leitlinien 

 Mindestanforderungen BfN 

 Nicolai-Gutachten 

 … 
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Vogelbörsen/-ausstellung und Zoofachhandel nicht beachtet! 

BMEL Gutachten 

Käfiggröße 

4 x 2 x 2 m (8 m²) 

Ggf. Schutzraum 

2 m² 

Käfiggröße 

2 x 1 x 1 m (2 m²) 

Ggf. Schutzraum 

1 m² 

Mindestanforderungen Ara/Graupapagei 



Zitate über BMEL Gutachten Papageien  

 „Die Käfig- und Volierenmaße sind insgesamt zu klein.“ 
Differenzprotokoll 

 „Die Volierenlänge für Großaras (über 60 cm Gesamtlänge) 

muß mindestens 6 m betragen.“ Differenzprotokoll 

 „Die Größenangaben […] seien „fachlich völlig ungenügend“. 

[…] Grundvoraussetzung für die Festsetzung von 

Mindestnormen für die Wildtierhaltung müsse sein, „den 

Tieren die Möglichkeit zu geben, ihren natürlichen 

Bewegungsapparat, in diesem Fall die Flugmuskulatur, auch 

benutzen zu können.“ […] Diese Feststellungen seien richtig 

und ließen überdies Schlussfolgerungen zu, dass insoweit 

nicht von einem Gutachten gesprochen werden könne, 

„sondern lediglich von der Meinungsäußerung der Majorität 

des Gremiums, die aus privaten, wissenschaftlichen oder 

Forschungsgründen ein Eigeninteresse an der 

Wildtierhaltung hat.“ Hirt et. al 2015 
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Vogelbörsen/-ausstellung und Zoofachhandel nicht beachtet! 

BMEL Gutachten 

Käfiggröße 

4 x 2 x 2 m (8 m²) 

Ggf. Schutzraum 

2 m² 

Käfiggröße 

2 x 1 x 1 m (2 m²) 

Ggf. Schutzraum 

1 m² 

Käfiggröße 

6 x 3 x 2,5 m  

(18 m²) 

+ Freiflug 

 

18 - 20 m³ 

Ggf. Schutzraum 

 

 

 

 

 

Käfiggröße 

2 x 1 x 2 m (2 m²) 

+ Freiflug 

 

 

6 - 8 m³ 

Ggf. Schutzraum 

 

 

 

TVT 

Käfiggröße 

- 

 

 

 

Käfiggröße 

3 x 1 x 2 m (3 m²) 

+ Freiflug 

 

8 m³ mit GF 4 m² 

Ggf. Schutzraum 

2 m² 

 

 

 

Nicolai-Gutachten 

Käfiggröße 

6 x 3 x 2,5 m  

(18 m²) 

Ggf. Schutzraum 

2 m² 

 

Käfiggröße 

4 x 2 x 2 m (8 m²) 

 

Ggf. Schutzraum 

1 m² 

 

 

 

Mindestanforderungen Ara/Graupapagei 

BNA 



Heimtier 
Rassekaninchenzüchter 

Hobbykaninchenzüchter 

 
Hobbyhalter 
Keine Nutzung, keine Zucht 

 

In Zoofachhandlungen 

Tierbörsen/-ausstellungen 
Dauer > 3 Monate 

Dauer < 3 Monate 

Verwendung als 

Lebensmittel 

Abgabe als Heimtier 

Gewerbsmäßig 

§ 11 Erlaubnis 

Versuchstier 

Nutztier 

K

a

n

i

n

c

h

e

n 
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Futtertier 

Vorwiegend zum Erwerbszweck 
Nutzung > Eigenbedarf 

Tierbestand > geringer Umfang 

Mit Erwerbszweck 
LW Betrieb 

Ohne Erwerbszweck 
Nutzung = Eigenbedarf 

TierSchNutztV 

VersuchstierRL 

§ 2 TierSchG 
- TierSchNutztV 

- TVT Merkblätter 

- BNA 

- (SGT)… 

 

Gewerbsmäßig 

Nicht gewerbsmäßig 

§ 2 TierSchG 
- TVT Merkblätter 

 

§ 2 TierSchG 
- TierSchNutztV 

- TVT Merkblätter 

- BNA 

- (SGT)… 

 



TierSchNutztV 

Zuchtkaninchen < 5,5 kg KGW 6000 cm² > 5,5 kg KGW 7400 cm² 

Mastkaninchen 

Mindestfläche 8000 cm² 

1. bis 4. Tier 1500 cm² 11. Bis 24. Tier 850 cm² 

5. bis 10. Tier 1000 cm² Ab 25. Tier 700 cm² 

TVT 

Heimtierhaltung 

2 Kaninchen kleiner 

Rasse  

9000 cm² + Freilauf 
2 m² (dauerhafte Haltung 

im Freien) 

Zoofachhandlung 

Dauer < 3 Monate; 

Zwergkaninchen 

8400 cm²; max. 4 Tieren 

Rassekaninchen 

Gruppenhaltung 30 % 

niedriger 

< 2,0 kg KGW 4500 cm² > 3,25 kg KGW 6800 cm² 

> 2,0 kg KGW 5250 cm² > 5,5 kg KGW 8800 cm² 

Futtertiere Anforderungen wie an Heimtierhaltung  

BNA 2 Zwergkaninchen 8400 cm² + Freilauf  

VersuchstierRL 
Haltung Paar oder ein 

Zuchttier 

< 3 kg KGW 3500 cm² > 5 kg KGW 5400 cm² 

< 5 kg KGW 4200 cm² 

MLR 
KL bis 40 cm  7200 cm² + Freilauf  

KL > 40 cm 12000 cm² + Freilauf 

SGT Wildkaninchenpaar 10 m² 

Mindestanforderung Kaninchen 



 Hund: Elektroreizgerät „Telereizgerät“  

 Katze: Halsbänder 

 Nagetiere allgemein: Zubehör aus Plastik 

 Hamster: 

• In allseitig geschlossenen Behältnissen (Terrarium) 

• Hamsterwatte, Hamstergeschirre, Hamsterkugeln 

• Laufräder mit offener Sprossenlauffläche oder beidseitig 
offen 

 Vögel: 

• Rundkäfige 

• Spiegel, Plastikvögel 

• Sandpapiermatten… 

 Reptilien: 

• Schlangen: Beleuchtung ohne Gitterkorb  

• Rackhaltungen… 

 … 

Tierschutzwidrige Materialien 
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 Derzeit schwierige Ahndung 

 Alles erhältlich im Internet 

 Kenntnisse der Tierhalter häufig gering 

 Fahrlässige Anwendung tierschutzwidriger Materialien 

 Zoofachhandel 

• Schriftliches Informationsblatt verpflichtend, aber keine 

Standardisierung des Inhalts 

• Teilweise unsachgemäße Beratung (trotz § 11 Erlaubnis) 

 Kauf unsachgemäßer Haltungssysteme und Zubehör 

2. Tier&Recht-Tag 

Probleme 

30.11.2017 

Tierschutzwidrige Materialien 



 Aussetzen von Heimtieren 

 Teils unhaltbare Zustände in kommerziellen 

Heimtierzuchten 

 Abgabetiere aufgrund Überforderung (Größe, 

Lautstärke des Tieres, Kosten…) 

 Mangelnder Überblick über bestehende Haltungen 

 Internethandel 

 Keine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für 

Hunde und Katzen 

 Verwilderte Hauskatzen 

 … 

Worüber wir noch reden könnten… 
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 Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 

 Abschnitt 2: Hauskatzen 

 Abschnitt 3: Frettchen 

 Abschnitt 4: Kleinsäuger 

 Abschnitt 5: Vögel 

 Abschnitt 6: Reptilien, Amphibien 

 Abschnitt 7: Zierfische 

 Abschnitt 8: Zucht 

 Abschnitt 9: Handel, Tierheime 

 Abschnitt 10: Zubehör 

 Abschnitt 11: Ordnungswidrigkeiten 

 Anlage 

 

 

Entwurf Heimtier-Verordnung 
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 Sachkundenachweis 

• Erhöhte Halterkompetenz 

• Weniger Spontankäufe 

• Wissen schützt Tiere 

 Einheitliche Mindestanforderungen 

• Setzen eines Tierschutzstandards 

• Einheitlicher Vollzug 

 Verpflichtende Prüfverfahren für Haltungssysteme und 

Zubehör 

• Artgerechte Haltungssysteme 

• Sanktionierbares Verkaufsverbot für nicht zugelassene 

(tierschutzwidrige) Haltungseinrichtungen und Zubehör 

• Prüfverfahren mit Kennzeichnung, für welche Tierart das 

Haltungssystem oder Zubehör zugelassen ist 

 

 

 

Warum eine Heimtier-Verordnung?  
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Wissen schützt Tiere  

und  

einheitliche Mindestanforderungen 

führen zu (Rechts-)Sicherheit! 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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